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Satzung zur 22. Änderung 
der Hauptsatzung für die Stadt Erkrath 

vom 15.10.2013 
 
Aufgrund der §§ 13 Abs. 3, 7 Abs. 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. April 
2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Stadt Erkrath in seiner Sitzung am 
01.10.2013 folgende 22. Änderung der Hauptsatzung für die Stadt Erkrath beschlos-
sen: 

§ 1 
 
§ 1 erhält folgende Überschrift und wird um folgenden Absatz 3 ergänzt: 
 

§ 1 
Grundlagen, Gemeindegebiet und Bezeichnung 

 
(3) Die Stadt Erkrath führt die amtliche Zusatzbezeichnung  

 
„Fundort des Neanderthalers“. 

 
§ 2 

 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erkrath vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Erkrath, den 15.10.2013 
           In Vertretung 
           gez. Schiefer 
           Schiefer 

*** 
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Satzung der Stadt Erkrath 
über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege 

vom 15.10.2013 
 
Der Rat der Stadt Erkrath hat in seiner Sitzung am 01.10.2013 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 
Gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen: 
 

 §§ 5, 22 bis 26, 43, 72a und 90 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 

VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – vom 26.06.1990 (BGBl. I S. 1163) 

 

 §§ 1 bis 4, 8a, 9 Absatz 1, 10 Absatz 2 und Absatz 4 Satz 2, 11 Absatz 1, 16 

Absatz 1 Nr. 2, 17, 18 Absatz 5 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förde-

rung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) vom 30.10.2007 

(GV.NRW.2007 S. 462, SGV.NRW. 216) 

 

 § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666/SGV.NRW. 2023) 

 
jeweils in der zurzeit geltenden Fassung.  

 
§ 1 

Leistungen der Stadt Erkrath 
 
Die Stadt Erkrath fördert die Kindertagespflege im Sinne des § 22 Absatz 1 Satz 2 SGB VIII. 
Hierzu werden vom Jugendamt folgende Leistungen erbracht: 
 

 Information und Beratung von Personensorgeberechtigten und Vermittlung 

von Kindern an geeignete Tagespflegepersonen auf der Grundlage des 

Wunsch- und Wahlrechts der Personensorgeberechtigten (§ 5 SGB VIII) 

 

 Gewinnung, fachliche Beratung, Qualifizierung, Fortbildung und Begleitung 

von Tagespflegepersonen einschließlich Feststellung und Überprüfung ihrer 

persönlichen und fachlichen Eignung 

 

 Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege nach § 43 SGB VIII und § 4 

KiBiz 

 

 Sicherung der Betreuungskontinuität bei Ausfall der Tagespflegeperson (§ 23 

Absatz 4 Satz 2 SGB VIII) 

 

 Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegepersonen nach § 

23 SGB VIII sowie Erhebung von Elternbeiträgen nach § 90 SGB VIII. 

 
§ 2 

Anspruchsvoraussetzung und Bewilligungsverfahren  
zur Förderung in Kindertagespflege 

 
(1)  Die Anspruchsvoraussetzungen richten sich nach § 24 SGB VIII. 
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(2)  Die Personensorgeberechtigten beantragen schriftlich anhand eines Vordrucks die 
Förderung ihres Kindes in der Kindertagespflege und haben – soweit erforderlich – das 
Vorliegen der Voraussetzungen nachzuweisen. Die Übernahme der Kosten kann frü-
hestens ab Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen erfolgen. 
 

(3)  Die Bewilligung kann im Rahmen der Festsetzung des Elternbeitrages (§ 10 
Absatz 1) erfolgen und hat in diesem Fall die Kindertagespflege und den Umfang der 
Betreuungszeit festzusetzen. 
 

(4)  Lebt das Kind nur mit einem Personensorgeberechtigten zusammen, so tritt diese Per-
son an die Stelle der Personensorgeberechtigten. 

 
§ 3 

Erlaubnis zur Kindertagespflege 
 
Nach § 43 Abs. 1 SGB VIII bedarf eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder außerhalb 
des Haushalts des Personensorgeberechtigten während eines Teils des Tages und mehr als 
15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreuen will, einer Erlaubnis. 
Die Erlaubnis ist vom Jugendamt zu erteilen, wenn die Person für die Kindertagespflege ge-
eignet ist. Geeignet in diesem Sinne sind Personen, die sich durch ihre Persönlichkeit, Sach-
kompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Personensorgeberechtigten und anderen Ta-
gespflegepersonen auszeichnen und über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Zur Kin-
dertagespflege geeignete Personen sollen über vertiefte Kenntnisse zu den besonderen An-
forderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben 
oder in anderer Weise nachgewiesen haben. Die Erlaubnis zur Kindertagespflege ist schrift-
lich beim Jugendamt zu beantragen; die erforderlichen Nachweise sind vorzulegen. 

 
§ 4 

Eignung zur Kindertagespflege 
 
(1) Persönliche Eignung 
 
Als Orientierungshilfe zur Beurteilung der Eignung einer Person für die Kindertagespflege im 
Sinne der §§ 23 Absatz 3 und 43 Absatz 2 SGB VIII werden vom Jugendamt die vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Deutschen Jugendin-
stitut e. V. herausgegebenen Empfehlungen „Eignung von Tagespflegepersonen in der Kin-
dertagespflege, Praxismaterialien für die Jugendämter, Nr. 2, Oktober 2009“ herangezogen, 
die als Anlage 1 Bestandteil dieser Richtlinie sind. Sollten diese Empfehlungen aktualisiert 
werden, treten die aktualisierten Empfehlungen automatisch an die Stelle der vorherigen 
Empfehlungen, ohne dass es hierzu einer erneuten Beschlussfassung des Rates der Stadt 
Erkrath bedarf. 
 
Eignungsvoraussetzung sind weiterhin vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der spezifischen An-
forderungen an die Kindertagespflege, insbesondere 
 

 die durch Zertifikat nachgewiesene erfolgreiche Teilnahme an einer Qualifizierungs-

maßnahme nach dem Curriculum des DJI in einem Umfang von mindestens 160 Un-

terrichtseinheiten (von sozialpädagogischen Fachkräften [nachweislich abgeschlos-

sene Ausbildung als Kinderpfleger/-in, staatlich anerkannte Erzieher/-in, Diplom-

Sozialpädagoge/Sozialpädagogin] mit mindestens 3-jähriger beruflicher Praxiserfah-

rung in der Betreuung von Kindern, wird mindestens die Absolvierung einer Grund-

qualifizierung in einem Umfang von 80 Unterrichtseinheiten gefordert, die Absolvie-

rung von 160 Unterrichtseinheiten jedoch empfohlen) 
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 die nachgewiesene Teilnahme an einem nicht länger als ein Jahr zurückliegenden 

Kurs „Erste Hilfe am Kind“ 

 

 die nachgewiesene Teilnahme an einem Kurs „Verhalten bei Verdacht auf Kindes-

wohlgefährdung“ 

 

 Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme an Maßnahmen zur tätigkeitsbezogenen 

Fort- und Weiterbildung (während der ausgeübten Tagespflegetätigkeit nachgewie-

sen durch Vorlage von  Teilnahmebescheinigungen an mindestens 2 tätigkeitsbezo-

genen Seminaren pro Kalenderjahr und einem Kurs „Erste Hilfe am Kind“ alle 3 Jah-

re) 

 

 ein erweitertes Führungszeugnis für die Bewerberin/den Bewerber sowie für alle im 

Haushalt lebenden volljährigen Personen („Belegart O“ - § 72a SGB VIII i. V. m. §§ 

30a Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a) und 30 Absatz 5 BZRG) 

 

 eine schriftliche ärztliche Gesundheitsbescheinigung der Bewerberin/des Bewer-

bers– für die Bewerberinnen und Bewerber bezogen auf die Eignung für die regel-

mäßige Betreuung von Kindern in Kindertagespflege sowie ein Negativattest zu 

psychischen Erkrankungen und Suchtmittelabhängigkeit. 

 
Für Tagespflegepersonen, die nicht die geforderte Qualifizierung im Sinne des ersten Spie-
gelstrichs besitzen, jedoch bereits entsprechend früherer Bestimmungen vom Jugendamt der 
Stadt Erkrath eine Erlaubnis zur Kindertagespflege erhalten haben, finden die zuvor genann-
ten Anforderungen erst nach zeitlichem Ablauf der geltenden Erlaubnis zur Kindertagespfle-
ge Anwendung, jedoch nicht vor dem 01.01.2014. Bis zu diesem Zeitpunkt ist bei diesem 
Personenkreis die Erteilung befristeter vorübergehender Erlaubnisse möglich. 
 
Nach erfolgreicher Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme und Erteilung der Kinderta-
gespflegeerlaubnis sowie erstmaliger Vermittlung erstattet das Jugendamt die Teilnahmege-
bühr und die Kosten für die Führungszeugnisse. Kosten  für die erforderlichen Gesundheits-
zeugnisse werden bis zu einer Höhe von 10 Euro je Zeugnis und für die spätere tätigkeitsbe-
gleitende und -bezogene Fort- und Weiterbildung bis zu einer Höhe von 100 Euro pro Kalen-
derjahr erstattet. 
 
(2) Räumliche Voraussetzungen 
 
Als Mindestvoraussetzungen müssen die Regelungen unter Gliederungsnummer 4.5 der 
Anlage 1 sowie die Empfehlungen des Spitzenverbandes der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV) „Kindertagespflege – damit es allen gut geht, Ratgeber für Tages-
pflegepersonen (BGI/GUV-I 8641)“, April 2011, die als Anlage 2 Bestandteil dieser Richtli-
nien sind, erfüllt sein. Sollten diese Empfehlungen aktualisiert werden, treten die aktualisier-
ten Empfehlungen automatisch an die Stelle der vorherigen Empfehlungen, ohne dass es 
hierzu einer erneuten Beschlussfassung des Rates der Stadt Erkrath bedarf. Kindertages-
pflege kann im Haushalt der Personensorgeberechtigten, in der eigenen Wohnung der Ta-
gespflegeperson (a) oder in anderen geeigneten Räumen (b) stattfinden. Dabei sind unter-
schiedliche Standards zu beachten. 
 
a)  Kindertagespflege in der eigenen Wohnung (bei max. 5 betreuten fremden Kindern 

gleichzeitig) 
 

Die zur Kindertagespflege genutzten Räume bzw. sind kindgerecht einzurichten und 
müssen eine der betreuten Kinderzahl angemessene Größe haben. Kindgerechte 



18. Jahrgang Stadt Erkrath, Amtsblatt 23.10.2013 Nr. 24 
 

6 
 

Räumlichkeiten sind solche, in denen sich die Kinder wohl fühlen können und die ihnen 
eine ungefährdete, entspannte und anregungsreiche Entwicklung ermöglichen. Größe 
und Beschaffenheit der Räumlichkeiten lassen Rückschlüsse bei der Beurteilung der 
Frage zu, wie viele Kinder eine Tagespflegeperson bzw. welche Altersstufen sie auf-
nehmen kann. Ein separater Schlaf- bzw. Ruheraum muss je nach Alter der betreuten 
Kinder vorhanden sein. 

 
b)  Kindertagespflege in anderen geeigneten (z. B. in angemieteten) Räumen  

 
Folgende Mindeststandards sollen für diese Räume erfüllt werden: 

 

 Pro Kind sind mindestens 5 qm Spiel- und Aufenthaltsfläche vorzuhalten. Diese 

rechnerische Gesamtfläche kann sich ggf. auf zwei Räume aufteilen (ein Raum 

kann z. B. Bewegungsraum und ein anderer als Spiel- und Kreativraum gestaltet 

werden) 

 

 Separater Schlaf- bzw. Ruheraum mit je einem eigenen Bett pro Schlafkind 

 

 Küche/Teeküche 

 

 Kindgerechter Sanitärbereich 

 

 Tageslicht in allen Aufenthaltsräumen 

 

 Garten oder Grünfläche, andernfalls Spielplatz innerhalb von 10 Gehminuten zu Fuß 

erreichbar 

 

 Baurechtliche Zulässigkeit der Nutzung für die Kindertagespflege (werden Räume 

ausschließlich für die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege angemietet, ist – 

soweit erforderlich – eine Nutzungsänderung zu beantragen und vorzulegen; das 

Beratungsangebot der städtischen Bauaufsicht ist in Anspruch zu nehmen). 

 
§ 5 

Verfahren zur Eignungsfeststellung 
 
Die Erlaubnis zur Kindertagespflege (§ 43 SGB VIII) ist schriftlich unter Vorlage der erforder-
lichen Nachweise beim Jugendamt zu beantragen. Die Eignung als Tagespflegeperson wird 
durch das Jugendamt geprüft. Als Kriterien für eine Nicht-Eignung werden die in Gliede-
rungsnummer 6.2 der Anlage 1 genannten Punkte herangezogen. Die Eignung wird bei Vor-
liegen der Voraussetzungen festgestellt und die Erlaubnis zur Kindertagespflege nach § 6 
erteilt.  
 
Verfahren und Elemente der Eignungsfeststellung sind persönliches Einzelgespräch, Haus-
besuch sowie das Erbringen und Prüfen der nach § 4 Absatz 1 vorzulegenden Nachweise. 
Die Entscheidung über die Erteilung der Kindertagespflegeerlaubnis ist durch schriftliche 
Darstellung der Einschätzung der Eignung unter Beifügung der Dokumente, die im Verlauf 
des Prozess der Eignungsfeststellung entstanden bzw. eingeholt worden sind, von der zu-
ständigen sozialpädagogischen Fachkraft des Jugendamtes vorzubereiten. 
 
Fester Bestandteil der fachlichen Begleitung und Beratung sowie der Fortbildung während 
der Ausübung der Kindertagespflegetätigkeit ist u. a. auch die Prüfung, ob die Eignung der 
Tagespflegeperson weiterhin gegeben ist. Eine tätigkeitsbegleitende Eignungsüberprüfung 
ist von erheblicher Bedeutung, da bei einem – im Rahmen von Erstberatung, Beratungsge-
spräch und Hausbesuch – doch allzu oft nur kurzen Kennenlernen, meist ohne Erleben in 
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der Praxis, eine angemessene Einschätzung der Eignung begrenzt ist. Da sich die Lebens-
umstände einer Tagespflegeperson ändern oder Gefährdungspotenziale für die Tageskinder 
auch nach der Erlaubniserteilung auftreten können, wird die Eignung kontinuierlich weiter 
überprüft. 
 

§ 6 
Erteilung der Kindertagespflegeerlaubnis 

 
Die Erteilung und der Umfang der Kindertagespflegeerlaubnis richten sich nach § 4 KiBiz. 
Sollen sechs oder mehr fremde Kinder gleichzeitig von einer Tagespflegeperson betreut 
werden, so findet § 45 SGB VIII Anwendung. Die Erlaubnis kann im Einzelfall auf eine gerin-
gere Anzahl von Kindern beschränkt werden, wenn hierfür sachliche Gründe bestehen (z. B. 
wenn die Räumlichkeiten die Betreuung nur einer geringeren Zahl von Kindern zulassen, 
sonstige familiäre Verpflichtungen (z. B. Pflege von Angehörigen) bestehen o. ä.) sowie die 
Erfahrung in der Kindertagespflege und der Stand der Qualifikation zu berücksichtigen. Die 
Tagespflegeerlaubnis gilt grundsätzlich für einen Zeitraum von fünf Jahren. Nach Ablauf 
muss diese erneut von der Tagespflegeperson beantragt werden und das Eignungsfeststel-
lungsverfahren nach § 5 wird erneut durchgeführt. 
 

§ 7 
Entzug der Kindertagespflegeerlaubnis 

 
Entstehen nach Aufnahme der Kindertagespflegetätigkeit Zweifel an der Eignung einer Ta-
gespflegeperson oder liegen Anhaltspunkte für eine Nicht-Eignung im Sinne von § 5 Satz 3 
vor, leitet das Jugendamt einen Beratungs- und Entwicklungsprozess ein. Die für die Eig-
nungsprüfung und mögliche Entscheidung zur Nicht-Eignung wesentlichen Beobachtungen, 
Tatsachen und Bewertungen müssen dokumentiert werden. Kommt das Jugendamt nach 
Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Eignung nicht mehr besteht, so wird die Kindertagespfle-
geerlaubnis nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (§§ 45, 47, 48 SGB X) aufgeho-
ben. 

 
§ 8 

Laufende Geldleistung 
 
(1) Grundsatz 
 
Für die Tagespflege von Kindern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Erkrath ha-
ben, wird eine laufende Geldleistung durch die Stadt Erkrath gezahlt, sofern und solange die 
gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Mit Ausnahme der Regelungen in Absatz 6 
wird die laufende Geldleistung für den Zeitraum der tatsächlichen Inanspruchnahme der Kin-
dertagespflege gezahlt. Bei Beendigung des Betreuungsverhältnisses wird die laufende 
Geldleistung noch bis zum Ende des folgenden Kalendermonats, in den die Beendigung fällt, 
gezahlt. Änderungen im Umfang des Betreuungsverhältnisses innerhalb eines Kalendermo-
nats werden anteilig berücksichtigt. 
 
(2) Zusammensetzung 
 
Tagespflegepersonen haben nach § 23 SGB VIII Anspruch auf die Gewährung einer laufen-
den Geldleistung. Diese setzt sich zusammen aus: 
 
a)  dem pauschalierten Betrag zur Erstattung der angemessenen Kosten, die der Tages-

pflegeperson als Sachaufwand entstehen 
 
b) dem pauschalierten Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung  
 
c)  der Erstattung nachgewiesener Beiträge zu einer Unfallversicherung 
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d)  der hälftigen Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen zu einer angemessenen 

Alterssicherung 
 
e)  der hälftigen Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen zu einer angemessenen 

Kranken- und Pflegeversicherung  
 
(3) Grundsätzliche Höhe der Förderungsleistung 
 
Der pauschalierte Betrag zur Erstattung der Kosten für den Sachaufwand nach Absatz 2 
Buchst. a) beträgt einheitlich für alle Tagespflegepersonen je betreutem Kind und Stunde: 
1,80 €.  
 
Der pauschalierte Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung nach Absatz 2 
Buchst. b) beträgt je betreutem Kind und Stunde: 
 
a)  für Tagespflegepersonen mit einer durch Zertifikat nachgewiesenen erfolgreichen Teil-

nahme an einer Qualifizierungsmaßnahme nach dem Curriculum des DJI in einem Um-
fang von mindestens 160 Unterrichtseinheiten: 2,70 € 

 
b) für Tagespflegepersonen mit einer durch Zertifikat nachgewiesenen erfolgreichen Teil-

nahme an einer Qualifizierungsmaßnahme nach dem Curriculum des DJI in einem Um-
fang von mindestens 160 Unterrichtseinheiten und mindestens 5 Jahren tätigkeitsbe-
zogener Berufserfahrung sowie für Tagespflegepersonen mit einer durch Zertifikat 
nachgewiesenen erfolgreichen Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme nach 
dem Curriculum des DJI in einem Umfang von mindestens 80 Unterrichtseinheiten und 
mit einer nachgewiesenen abgeschlossenen Ausbildung als Kinderpfleger/-in und min-
destens 3-jähriger beruflicher Praxiserfahrung in der Betreuung von Kindern: 2,90 € 

 
c)  für Tagespflegepersonen mit einer durch Zertifikat nachgewiesenen erfolgreiche Teil-

nahme an einer Qualifizierungsmaßnahme nach dem Curriculum des DJI in einem Um-
fang von mindestens 80 Unterrichtseinheiten und mit einer nachgewiesenen abge-
schlossenen Ausbildung/Studium als staatlich anerkannte Erzieher/- in oder als Dip-
lom-Sozialpädagoge/-Sozialpädagogin und mindestens 3-jähriger beruflicher Praxiser-
fahrung in der Betreuung von Kindern: 3,10 €  

 
d)  für Tagespflegepersonen mit einer durch Zertifikat nachgewiesenen erfolgreichen Teil-

nahme an einer Zusatzqualifikation zur integrativen Kindertagespflege oder Kinderta-
gespflege mit behinderten Kindern in einem Umfang vom mindestens 50 Unterrichts-
einheiten und bei Betreuung von Kindern mit Behinderung oder Kindern, die von einer 
wesentlichen Behinderung bedroht sind, und bei denen dies von einem Träger der 
Eingliederungshilfe festgestellt wurde: der 2- fache Betrag des Stundensatzes, der der 
Tagespflegeperson für ein sonstiges Kind nach den Buchstaben a) bis d) zustehen 
würde. Für jedes betreute behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung be-
drohte Kind soll sich die Anzahl der sonstigen von der Tagespflegeperson gleichzeitig 
betreuten Kinder um den Faktor 2 reduzieren. Liegt die erforderliche Zusatzqualifikati-
on zum Zeitpunkt der Betreuung noch nicht vor, so wird bis zum 30.06.2014 der erhöh-
te Stundensatz gleichwohl gewährt. 

 
(4) Regelung zu Sonderzeiten und zur speziellen Höhe der Förderungsleistung 
 
Der Betrag nach Absatz 2 Buchst. b) in Verbindung mit Absatz 3 wird in den nachfolgend  
genannten Fällen wie folgt modifiziert: 
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Besondere Betreuungszeiten Form 

Übernachtung 
(22:00 – 06:00 Uhr) 

50% der Betreuungsstunden 
 

Ergänzende Betreuung 
(06:00 – 08:00 Uhr, 18:00 – 22:00 Uhr) 

30 % Erhöhung des Stundensatzes 

Samstag 20 % Erhöhung des Stundensatzes 

Sonntag, Feiertag 25 % Erhöhung des Stundensatzes 

Eingewöhnungszeit entspricht der normalen Betreuung 

 
Tagespflegepersonen, die mindestens ein Kind betreuen, dessen Personensorgeberechtigte 
Hilfe zur Erziehung (§§ 27 ff SGB VIII) erhalten, wird zur Abgeltung zusätzlicher Zeitbedarfe 
ein Pauschalbetrag von 20 Euro für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Anspruchsvo-
raussetzung vorliegt, gewährt. 
 
(5) Fehl- und Ausfallzeiten 
 
Die Geldleistung nach Absatz 2 Buchst. a) und b) wird in folgenden Fällen weitergezahlt, 
auch wenn seitens der Tagespflegeperson keine Betreuung vorgenommen wird: 
 
a) bei durch ärztliches Attest nachgewiesener Erkrankung der Tagespflegeperson höchs-

tens für 30 Kalendertage im Jahr 
 
b) bei mit den Sorgeberechtigten abgestimmtem und dem Jugendamt mitgeteiltem Urlaub 

der Tagespflegeperson bis zu 25 Kalendertage im Jahr 
 
Darüber hinausgehende Fehlzeiten werden anteilig von der Geldleistung nach Absatz 2 
Buchst. a) und b) in Abzug gebracht. 
 
(6) Auszahlung der Beträge 
 
Die Geldleistungen nach Absatz 2 werden monatlich rückwirkend am letzten Werktag des 
laufenden Monats für den in der Kindertagespflege geleisteten Kalendermonat an die Ta-
gespflegeperson überwiesen. 
 
(7) Ersatz- und Rückzahlungspflicht 
 
Die Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen nach Aufhebung von Verwaltungsakten 
richtet sich nach den Bestimmungen des § 50 SGB X. 
 

§ 9 
Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten 

 
(1)  Tagespflegepersonen haben nach § 43 Absatz 3 Satz 6 SGB VIII das Jugendamt un-

aufgefordert und unverzüglich in Textform über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die 
für die Betreuung des Kindes oder der Kinder bedeutsam sind. 
Hierzu zählen unter anderem: 

 

 dauerhafte Änderungen bei der Anzahl der betreuten Kinder (vgl. § 4 Absatz 5 

Satz 1 KiBiz) oder in der wöchentlichen und in der Verteilung der täglichen Be-

treuungszeit 

 Änderungen bei den im Haushalt der Tagespflegeperson lebenden Personen 

 Beendigung oder Wechsel in der Kindertagesbetreuung 

 Fehl- und Ausfallzeiten 
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 Meldepflichtige Erkrankungen im Sinne des § 6 des Infektionsschutzgesetzes der 

Tagespflegeperson oder der betreuten Kinder 

 Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (entsprechend Anlage 3)  

 Aufgabe/Beendigung der Kindertagesbetreuung 

 Aufnahme von Haustieren 

 
(2)  Den Personensorgeberechtigten obliegen entsprechende Pflichten auf der Grundlage 

und im Rahmen der §§ 60 ff. SGB I. Sie haben ferner – soweit im Einzelfall erforderlich 
– das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Förderung nach § 24 SGB VIII nachzu-
weisen und entsprechende Veränderungen unverzüglich dem Jugendamt mitzuteilen. 

 
(3)  Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigte haben den Beginn, den Umfang 

und die Beendigung der Betreuung eines Kindes durch Vorlage einer von beiden Sei-
ten unterschriebenen Erklärung nachzuweisen. Beginn und Umfang der Kindesbetreu-
ung können auch durch Vorlage der Kopie eines Betreuungsvertrages nachgewiesen 
werden. 

 
§ 10 

Kostenbeteiligung der Personensorgeberechtigten – Elternbeitrag 
 
(1)  Die Personensorgeberechtigten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

(§ 90 Absatz 1 SGB VIII i. V. m. § 23 KiBiz) zu den Kosten der Kindertagespflege her-
angezogen. Die Höhe des Elternbeitrages der Personensorgeberechtigten ergibt sich 
aus der „Satzung der Stadt Erkrath über die Erhebung von Elternbeiträgen für die In-
anspruchnahme von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ in der jeweils gelten-
den Fassung. 

 
(2)  Die Erhebung eines Verpflegungsentgelts, eine etwaige Naturalgestellung oder die 

Erstattung tatsächlich entstandener Kosten und barer Auslagen sind zwischen den 
Sorgeberechtigten und der Tagespflegeperson individuell zu regeln. Diese Beträge ent-
richten die Personensorgeberechtigten direkt an die Tagespflegeperson. 

 
§ 11 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.10.2013 in Kraft. Gleichzeitig treten die Richtlinien 
zur Ausgestaltung der Tagespflege gem. §§ 22 ff Sozialgesetzbuch (SGB VIII) außer Kraft. 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erkrath vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Erkrath, den 15.10.2013         
 
          In Vertretung   
  
          gez. Schiefer 

 
Schiefer 
 
 

Hinweis: 
 
Die in der Satzung aufgeführten Anlagen 1 bis 3 liegen im Jugendamt der Stadt Erkrath, 
Klinkerweg 7-9, 40699 Erkrath, zur Einsichtnahme aus. 
 

       

*** 
 

1. Änderung der Satzung 
für die Erhebung von Elternbeiträgen 

für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen 
 von Kindern und Tagespflege in der Stadt Erkrath 

vom 15.10.2013 
 
Aufgrund der §§ 7, 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194), der §§ 2, 6 und 20 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW 1969 S. 712), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687), der §§ 24, 33 
und 90 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134) und des § 23 des Gesetzes zur frühen Bil-
dung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30.10.2007 (GV. NRW. S. 462), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. No-
vember 2012 (GV NRW S. 510), in Kraft getreten am 01. August 2013 sowie der §§ 2, 32 
des Einkommensteuergesetzes (EstG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2397), hat der Rat der Stadt Erkrath in seiner Sitzung am 01.10.2013 nach-
stehende Änderungssatzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

 
§ 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
Die Elternbeitragstabelle für die Inanspruchnahme von Tagespflege für Kinder im Stadtgebiet 
Erkrath wird wie folgt geändert:  
 
 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10361&val=10361&seite=687&sg=0&menu=1
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Stunden / 
Woche 

Kostenbeitrag - abhängig vom Elterneinkommen 

bis  bis  bis bis  bis  über 

15.000,00 
€ 

25.000,00 
€ 

37.000,00 
€ 

50.000,00 
€ 

62.000,00 
€ 

62.000,00 
€ 

bis 16 0 27 55 82 110 128 

bis  20 0 33 69 102 138 160 

bis  24 0 40 83 123 165 192 

bis  28 0 47 97 143 193 224 

bis  32 0 53 110 164 220 256 

bis 36 0 60 124 184 248 288 

bis  40 0 67 138 204 276 320 

bis 45 0 75 155 230 310 360 

 
 
§ 5 wird um Abs. 5 erweitert. 
 
(5) Zusätzliche Betreuungsstunden in Tagespflege vor bzw. nach einer bestehenden Betreu-
ung in einer Kindertagesstätte oder in der Offenen Ganztagsschule werden pro Kind berech-
net. 
 

§ 2 
 

Die Änderung tritt rückwirkend zum 01.08.2013 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erkrath vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Erkrath, den 15.10.2013  
    

In Vertretung 
 
gez. Schiefer 
 
Schiefer 

*** 
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Bekanntmachung der Vereinbarung über die Zuständigkeit 

bei Anschriftenänderungen im Ausländerwesen 
 
 
Zwischen dem Kreis Mettmann und der Stadt Erkrath wird gemäß § 17a der Verordnung 
über Zuständigkeiten im Ausländerwesen vom 15. Februar 2005 (GV.NRW. S. 509), einge-
fügt durch Verordnung vom 19.07.2011 (GV.NRW. S. 376) in der zurzeit gültigen Fassung, 
diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen: 
 
 

§ 1 
Zweck der Vereinbarung 

 
Mit der bundesweiten Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels am 01. September 2011 
sind im Gegensatz zur früheren Praxis aufgrund der neuen gesetzlichen Bestimmungen häu-
figere Vorsprachen der ausländischen Mitbürger bei der Ausländerbehörde erforderlich. Um 
den Betroffenen im Fall einer Anschriftenänderung, mit der die Stadt bereits melderechtlich 
befasst war, einen weiteren Weg zur Ausländerbehörde des Kreises zu ersparen, übernimmt 
die Stadt aus Gründen der Bürgerfreundlichkeit und der Kundenorientierung die Aufgaben-
wahrnehmung insoweit auch auf dem Gebiet des Aufenthaltsrechts neben dem Kreis. 
 
 

§ 2 
Aufgabenerfüllung durch die Stadt 

 
In Bezug auf die ausländischen Mitbürger, die im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Stadt 
wohnen oder zuziehen und sich bei der örtlichen Meldebehörde ummelden oder neu anmel-
den, verpflichtet sich die Stadt zur Änderung der in dem elektronischen Speicher- und Verar-
beitungsmedium eines Dokuments nach § 78 des Aufenthaltsgesetzes gespeicherten An-
schrift und zur Aufbringung der neuen Anschrift auf dem Dokument (Adressaufkleber). 
 
Die Übernahme der Aufgabenerfüllung durch die Stadt schließt die Änderung von Anschrif-
ten im Zusammenhang mit dem elektronischen Aufenthaltstitel durch den Kreis nicht aus. 
 
 

§ 3 
Datenübermittlung durch die Stadt 

 
Die auch bisher praktizierte Datenübermittlung zwischen der Meldebehörde der Stadt und 
der Ausländerbehörde bleibt von dieser Vereinbarung unberührt. 
 
 

§ 4 
Sachmittel/Kosten 

 
Der Stadt steht für die Aufgabendurchführung die von der Bundesdruckerei im Rahmen des 
neuen Personalausweises bestellte Hard- und Software zur Verfügung. Der Kreis stellt der 
Stadt die zu verwendenden Adressaufkleber zur Verfügung. 
 
Weitere für die Aufgabenerfüllung entstehende Kosten werden seitens der Stadt gegenüber 
dem Kreis nicht geltend gemacht, da ein besonderer zusätzlicher Aufwand durch diese Auf-
gabenwahrnehmung nicht entsteht. 
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§ 5 

Inkrafttreten/Dauer der Aufgabenwahrnehmung/Kündigung 
 

(1) Diese Vereinbarung wird in den amtlichen Veröffentlichungsblättern des Kreises und der 
Stadt frühestens einen Monat nach Anzeige bei der Bezirksregierung Düsseldorf bekannt 
gemacht. Sie tritt einen Tag nach dem Tag in Kraft, an dem die letzte dieser beiden Be-
kanntmachungen erfolgt ist. 

(2) Die Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt erfolgt für einen unbestimmten Zeitraum. Sie 
kann – ohne dass weitere Voraussetzungen erfüllt sein müssen – von jedem der Beteilig-
ten spätestens sechs Monate vor Ablauf eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt wer-
den. 

 
 

§ 6 
Sonstiges 

 
(1) Diese Vereinbarung wird der Bezirksregierung Düsseldorf durch den Kreis angezeigt. 
(2) Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform und sind 

ebenfalls der Bezirksregierung Düsseldorf anzuzeigen. Mündliche Nebenabreden beste-
hen nicht. 

(3) Die Beteiligten verpflichten sich, die Vereinbarung nach besten Kräften zu erfüllen und 
auftretende Schwierigkeiten unverzüglich und einvernehmlich zu beseitigen. 

(4) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder nicht durchführbar sein 
oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen in dieser Vereinbarung ent-
haltenen Erklärungen oder Abreden. Sofern die unwirksame oder nicht durchführbare 
Bestimmung nicht ersatzlos entfallen kann, ist sie durch eine solche zu ersetzen, die dem 
beabsichtigten Zweck am nächsten kommt. Gleiches gilt, wenn die Vereinbarung lücken-
haft ist. 

 
 
Mettmann, den 27.05.2013 
 
Landrat Thomas Hendele 
Dezernent Nils Hanheide 
 
 
Erkrath, den 07.06.2013 
 
Bürgermeister Arno Werner 
Kämmerer Heribert Schiefer 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde der Bezirksregierung Düsseldorf 
als Aufsichtsbehörde angezeigt. Sie wird hiermit gem. § 17a Abs. 2 der Verordnung über 
Zuständigkeiten im Ausländerwesen öffentlich bekanntgemacht. 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
c) der Landrat und/oder der Bürgermeister hat das Verfahren über das Zustandekom-

men dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis Mettmann und/oder der 

Stadt Erkrath vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Erkrath, den 15.10.2013 
 
In Vertretung 
 
gez. Schiefer 
 
Schiefer 

 

*** 
Bekanntmachung der Stadt Erkrath 

 
Kommunalwahlen 2014 

 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die im Jahr 2014 

stattfindende Wahl der Vertretung der Stadt Erkrath 
 
 
Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung  - KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NW. S. 
592, 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Juni 2011 (GV. NRW. S. 300, 394), 
fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf. Ich weise darauf hin, dass Staatsan-
gehörige anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger), die in Deutsch-
land wohnen, unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar sind. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter der Stadt 
Erkrath, Bahnstraße 16 (Rathaus Altbau, Zimmer 0.01 bis 0.03), 40699 Erkrath, während der 
Dienststunden (montags bis donnerstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 
16.00 Uhr sowie freitags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr) kostenlos abgegeben werden.  
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 des Kommunalwahlgesetzes  - KWahlG - in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, 509, 1999 S. 70), zu-
letzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und des Geset-
zes zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 01. Oktober 2013 (GV. 
NRW. S. 563), und der §§ 25, 26 und 31 KWahlO weise ich hin. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 
1. Allgemeines  
 
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grund-

gesetzes (Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtig-
ten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern), von die-
sen allerdings keine Reserveliste, eingereicht werden. 
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1.2  Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur 
benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet 
hierzu gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann 
die Partei oder Wählergruppe ihre Bewerber in einer Versammlung von Wahlberechtig-
ten aufstellen lassen. Staatsangehörige der anderen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union (Unionsbürger), die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen Vo-
raussetzungen wie Deutsche wählbar.  

 
Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlung sind in geheimer Wahl zu 
wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber auf der 
Reserveliste und für die Bestimmung der Ersatzbewerber. Stimmberechtigt ist nur, wer 
am Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  

 
Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage 
des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahl-
gebiet wahlberechtigt ist. 

 
Die Vertreter für die Vertreterversammlung und die Bewerber sind innerhalb der letzten 
15 Monate vor Ablauf der Wahlperiode, die Bewerber für die Wahlbezirke frühestens 
nach der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zu 
wählen.  

 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann ge-
gen den Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. 
Auf einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist end-
gültig. 

 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einbe-
rufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über 
das Verfahren für die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien und Wählergruppen 
durch ihre Satzungen.  

 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben über 
Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, 
Vertreter oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvor-
schlag einzureichen. Hierbei haben der Leiter der Versammlung und zwei von diesem 
bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl der Bewerber in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelis-
ten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass die Fest-
legung der Reihenfolge der Bewerber und die Bestimmung der Ersatzbewerber in ge-
heimer Abstimmung erfolgt sind. Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift 
und der Versicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vorrauset-
zung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags.  

 
1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden 

Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung 
des zuständigen Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem 
Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn 
sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, 
eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für Parteien, die die Un-
terlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum 
Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht ha-
ben.  
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2. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk  
 
2.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur 

KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten:  
 

 den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 

Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern können durch ein 

Kennwort gekennzeichnet werden;  

 

 Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift 

(Hauptwohnung) sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers; bei Beamten und Ar-

beitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Be-

schäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie be-

schäftigt sind, anzugeben. 

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.  

 
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet 
zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen 
Wahlvorschlägen muss mindestens ein Unterzeichner seine Unterschrift auf dem 
Wahlvorschlag selbst leisten.  

 
Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen fer-
ner von mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat aufge-
stellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvor-
schläge von Einzelbewerbern, es sei denn, dass sie in der zu wählenden Vertretung 
einen Sitz aufgrund eines Wahlvorschlages haben, in dem sie als Einzelbewerber be-
nannt waren und der Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeichnet ist. Die Wahlbe-
rechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis 
der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vo-
raussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nach-
weis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertre-
ten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.  

 
Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 5 Wahlberechtigten un-
terzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 
14a zur KWahlO unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:  

 

 Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der 

Anforderung sind die Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-

schlag einreichen will, bei Einzelbewerbern das Kennwort, sowie Familienname, 

Vornamen und Wohnort des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Parteien 

und Wählergruppen haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder-

oder Vertreterversammlung nach § 17 KWahlG zu bestätigen. Der Wahlleiter hat 

diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken.  

 

 Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem 

Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben; neben der Unterschrift sind 

Familienname, Vornamen, Tag der Geburt, Anschrift (Hauptwohnung) des Unter-

zeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben.  



18. Jahrgang Stadt Erkrath, Amtsblatt 23.10.2013 Nr. 24 
 

18 
 

 

 Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung 

seiner Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass er 

im Wahlbezirk wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts sind 

vom Träger des Wahlvorschlages bei der Einreichung des Wahlvorschlages mit den 

Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine Bescheini-

gung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betreffende den Wahl-

vorschlag unterstützt.  

•  

 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Hat jemand meh-

rere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlä-

gen ungültig. Die gleichzeitige Unterzeichnung eines Wahlvorschlags für einen 

Wahlbezirk und einer Reserveliste bleibt unberührt. Die Unterzeichnung des Wahl-

vorschlags durch den Bewerber ist zulässig.  

•  

 Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dürfen erst nach Aufstellung des 

Bewerbers durch eine Mitglieder-oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. 

Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.  

 
2.2 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen:  
 

 Die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 12a 

zur KWahlO, dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlvor-

schlag in einem Wahlbezirk des Wahlgebietes seine Zustimmung zur Benennung 

als Bewerber gegeben hat. Die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach 

dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO abgegeben werden. Die ordnungsgemäße 

Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraus-

setzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.  

 

 Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13a zur KWahlO; die 

Bescheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a 

zur KWahlO erteilt werden.  

 

 Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der Nie-

derschrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der 

Bewerber, im Falle eines Einspruchs nach § 17 Abs. 6 KWahlG auch eine Nieder-

schrift über die wiederholte Abstimmung, mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorge-

schriebenen Versicherungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit 

eine Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt einem an-

deren Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt. Die Niederschrift soll nach dem Mus-

ter der Anlage 9a zur KWahlO gefertigt; die Versicherung an Eides statt nach dem 

Muster der Anlage 10a zur KWahlO abgegeben werden.  

 Die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des 

Wahlrechts der Unterzeichner, sofern der Wahlvorschlag von Wahlberechtigten des 

Wahlbezirks unterzeichnet sein muss.  
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 Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG be-

werben, eine Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis sowie 

im Falle des § 13 Abs. 1 S. 1 Buchstabe b oder d KWahlG auch die ausgeübte Tä-

tigkeit, falls der Wahlleiter dies zur Behebung von Zweifeln für erforderlich hält.  

 
3. Wahlvorschläge für die Reserveliste  
 
3.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt werden, die für eine Partei oder 

Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zuständi-
gen Leitung unterzeichnet sein.  

 
3.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht wer-

den. Sie muss enthalten:  
 

 den Namen der Partei oder Wählergruppe, die die Reserveliste einreicht;  

 

 Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift sowie 

Staatsangehörigkeit der Bewerber in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und 

Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die 

Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt bei der sie be-

schäftigt sind, anzugeben. 

 
Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.  

 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber, unbeschadet der 
Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber für einen im Wahlbezirk oder für einen auf ei-
ner Reserveliste aufgestellten Bewerber sein soll.  

 
3.3 Soll ein Bewerber auf der Reserveliste Ersatzbewerber für einen im Wahlbezirk oder 

für einen auf der Reserveliste aufgestellten anderen Bewerber sein (§ 16 Abs. 2 
KWahlG), so muss die Reserveliste ferner enthalten:  

 

 den Familien- und Vornamen des zu ersetzenden Bewerbers;  

 

 den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der 

der zu ersetzende Bewerber aufgestellt ist.  

 
3.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen au-

ßerdem von 1 von Tausend der Wahlberechtigten des Wahlgebiets, und zwar mindes-
tens von 5 und höchstens von 100 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein. Die erforderliche Anzahl in der Stadt Erkrath beträgt 38 Wahlberech-
tigte. 

 
3.5 In den Fällen nach Nr. 3.4 dieser Bekanntmachung sind die Unterschriften auf amtli-

chen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen; bei An-
forderung der Formblätter ist die Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe anzuge-
ben. Für die Unterzeichnung gilt Nr. 2.1 entsprechend. Die Zustimmungserklärung der 
Bewerber ist auf der Reserveliste nach dem Muster der Anlage 11b oder einzeln nach 
dem Muster der Anlage 12b zur KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der Wähl-
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barkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt 
sind und die Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist. 

 
Die Wahlvorschläge für die Wahl der Vertretung der Stadt Erkrath sind spätestens am 48. 
Tage vor der Wahl, 18.00 Uhr, beim Wahlleiter der Stadt Erkrath, Bahnstraße 16 (Rathaus 
Altbau, Zimmer 0.01 bis 0.03), 40699 Erkrath, einzureichen (§ 15 Abs. 1 KWahlG). 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, 
damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben 
werden können.  
 
Das Wahlgebiet Erkrath ist in zwanzig Wahlbezirke eingeteilt; auf die Bekanntmachung über 
die Einteilung der Wahlbezirke der Stadt Erkrath vom 02. Oktober 2013 wird hingewiesen. 
 
 
Erkrath, den 22.10.2013 
 
 
Werner 
 
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter 

 

*** 
Bekanntmachung 

Fundsachen Onlineversteigerung 

ab dem 21. November 2013 

 

Die Fundsachen, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, werden auch in diesem 
Jahr online über die Homepage www.sonderauktionen.net versteigert. 
 
Die Auktion startet am 21. November 2013 um 17.00 Uhr und läuft 10 Tage. 
 
Interessierte können sich ab dem 24. Oktober 2013 in einer Vorschau unter der oben 
genannten Homepage einen Überblick über die zu versteigernden Fundsachen ver-
schaffen. 
 
Zur Versteigerung kommen u. a. Fahrräder, Schmuck, Kleidung Handys und Elektro-
geräte. 
 
Eigentumsrechte sind bis zum Beginn der Versteigerung bei der Stadt Erkrath, Bahn-
str.16 in 40699 Erkrath, anzumelden. 
 
Erkrath, den 23.10.2013 

 

Werner 

Bürgermeister 

 
*** 
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Planfeststellungsverfahren nach § 35 Abs. 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 

für die Erhöhung der 2. Nördlichen Erweiterung der Zentraldeponie Hubbelrath 

in Düsseldorf 

Für das Vorhaben "Erhöhung der 2. nördlichen Erweiterung der Zentraldeponie Hub-

belrath" führt die Bezirksregierung Düsseldorf als Anhörungs- und Planfeststellungs-

behörde auf Antrag der AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung 

mbH ein abfallrechtliches Planfeststellungsverfahren nach § 35 Abs. 2 KrWG i. V. m. 

§§ 72 bis 78 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) durch. 

Die Zentraldeponie Hubbelrath befindet sich am nordöstlichen Rand der Stadt Düs-

seldorf südlich des Stadtteils Hubbelrath. Sie liegt an der Erkrather Landstraße in 

40629 Düsseldorf. Der Standort der Deponie wird im Norden durch eine Ringstraße, 

im Osten durch einen Waldsaum, im Westen durch die Erkrather Landstraße (K12) 

und im Süden durch die Straße Zum Höltgen begrenzt. Antragsgegenstand ist die 

Erhöhung des Deponieabschnitts „2. nördliche Erweiterung“ von 140 m NN auf 160 

m NN, wodurch ein zusätzliches Abfallablagerungsvolumen von ca. 400.000 m³ ge-

schaffen wird. Die Erhöhung der Deponie soll innerhalb der bestehenden Anlage der 

Deponie auf der Grundfläche der 2. nördlichen Erweiterung in Anlehnung an den 

vorhandenen Deponiekörper erfolgen. 

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 04.11.2013 bis ein-

schließlich 03.12.2013 in der Verwaltungsstelle Hochdahl, Schimmelbuschstraße 11-

13, Zimmer 300, 40699 Erkrath, während der Dienststunden von Montag - Donners-

tag von 9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr – 16.00 Uhr und am Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr  

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.  

Der Plan ist in diesem Zeitraum auch über die Internetseite der Bezirksregierung 

Düsseldorf unter www.brd.nrw.de einzusehen.  

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätes-

tens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis einschließlich 

zum 17.12.2013, bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 52, Ceci-

lienallee 2, 40474 Düsseldorf oder bei der Stadt Erkrath, Der Bürgermeister, 

Bahnstraße 16, 40699 Erkrath, Einwendungen erheben. Die Einwendungen 

können nur schriftlich erhoben werden (§ 38 Abs. 2 KrWG). Durch die Anhö-

rungsbehörde erfolgt keine Bestätigung des Eingangs von Einwendungs-

schreiben bzw. gleichförmigen Eingaben. Die Einwendung muss Name, An-

schrift und Unterschrift des Einwenders enthalten und den geltend gemachten 

Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen.  

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 

auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). 

Einwendungen, die per E-Mail erhoben werden, sind nur zulässig, wenn sie 

mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz ver-

sehen sind. Eine Signierung mit einem Pseudonym ist nicht zulässig (§ 3 a 

VwVfG). Die Bezirksregierung Düsseldorf hat hierzu eine elektronische Zu-

http://www.brd.nrw.de/
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gangsmöglichkeit über ein elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach 

eröffnet. Wegen der diesbezüglichen Zugangsvoraussetzungen wird auf die 

Internetveröffentlichung unter www.brd.nrw.de/wirueberuns/EGVP.html 

verwiesen. 

2. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten un-

terzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht wer-

den (gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner 

als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen, seinem 

Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist. Vertreter kann nur eine 

(einzelne) natürliche Person sein (§ 17 Abs. 1 VwVfG). 

Gleichförmige Eingaben, die die vorgenannten Angaben (Bezeichnung eines 

Vertreters) nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 

Seite enthalten oder deren Vertreter nicht eine natürliche Person ist, können 

unberücksichtigt bleiben. Hierüber entscheidet die zuständige Behörde 

nach pflichtgemäßem Ermessen. Ferner werden gleichförmige Eingaben in-

soweit unberücksichtigt bleiben, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre An-

schrift nicht oder unleserlich angegeben haben (§ 17 Abs. 2 VwVfG).  

 

3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin erörtert, der ge-

sondert ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die rechtzeitig Einwen-

dungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, 

werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benach-

richtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung 

ersetzt werden. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die 

Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu 

den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteilig-

ten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das 

Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. Der 

Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 

4. Bei Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teil-

nahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 

werden nicht erstattet.  

 

5. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch 

die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 

(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender kann durch öffentliche Be-

kanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 

sind. 

 

6. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, dass die ausge-

legten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3  des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVPG) notwendigen Angaben enthalten und dass die 

Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öf-
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fentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 Abs. 1 

UVPG ist. 

 
*** 

 
____________________________________________________________________ 
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Sitzungstermine 
 
Oktober / November 2013 
 

Integrationsrat Mittwoch 30.10.2013 18:30 Uhr 
Besprechungsraum,  
Stadtteilbüro, 
Willbecker Str. 87 

Unterausschuss für Feuer-
wehrangelegenheiten 

Dienstag 05.11.2013 17.00 Uhr 
Sitzungssaal des Rathau-
ses, Bahnstraße 16 

Jugendrat Mittwoch 06.11.2013 16.00 Uhr 
Sockelgeschossraum, Kai-
serhof, Bahnstraße 2 

Ausschuss für Kultur und 
Sport 

Dienstag 12.11.2013 17.00 Uhr 
Sitzungssaal des Rathau-
ses, Bahnstraße 16 

Ausschuss für Planung, Um-
welt und Verkehr 

Donnerstag 14.11.2013 17.00 Uhr 
Versammlungsraum 3 des 
Bürgerhauses Hochdahl, 
Sedentaler Str. 105-107 

Ausschuss für Schule und 
Soziales und Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Wirt-
schaftsförderung 

Dienstag 19.11.2013 17.00 Uhr 
Stadthalle Erkrath, Nean-
derstraße 58 

Seniorenrat Donnerstag 21.11.2013 16.00 Uhr 
Sockelgeschossraum, Kai-
serhof, Bahnstraße 2 

Rechnungsprüfungsausschuss Donnerstag 21.11.2013 17.00 Uhr 
Sitzungssaal des Rathau-
ses, Bahnstraße 16 

Jugendhilfeausschuss Dienstag 26.11.2013 17.00 Uhr 
Sitzungssaal des Rathau-
ses, Bahnstraße 16 

Betriebsausschuss Mittwoch 27.11.2013 17.00 Uhr 
Sitzungssaal des Rathau-
ses, Bahnstraße 16 

Ausschuss für Stadtentwick-
lung und Wirtschaftsförderung 

Donnerstag 28.11.2013 17.00 Uhr 
Sitzungssaal des Rathau-
ses, Bahnstraße 16 
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